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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 

DES KANTONS SOLOTHURN 

' .. ~ . ·~~ " . 

' .. 

VOM 

6. Mai 1975 

I. 

Nr. 2369 

· ·-rio. · Strassenbauprogramm 1971 ist in den Gemeinden Gunzgen u:nd Boningen 

··ae:r· Ausbau der Kantonsstrasse "Gunzger Allmend 11 vorgesehen. Im End-
. · .: i ·I · •.• :·:_ ~-} · • • . . • • :· ·. •. . , ... 

ausbau soll der Dorfteil "Gunzger".Al'lmend" von einer· neuen Strasse 

umfahren werden, da dieser Strassenabschnitt starken Schwerverkehr 

( aus der nahen Kiesgrube aufweist. Da aber diese Umfahrung erst gebaut 

werden kann, we~ .. :~f? l:>E?t.r.~J':t;~_p;9:e. .. T~.i~ge.lüe't;_. qer ~e.~g~lr§LW:~der 

aufgefüllt ist, drä:ngt sich im ZusaiiJ.'il+:E?.nJ;lang, .mit .. gröss~::r~.l+., ,Mnftlisa-
~ 0 0 

o, 
0 0 

00 

o, •'o O o
0

0 
•• : __ ::,H:' ....... :::::~.··,,:-.h 0o::.:::.~-::....:::.::·,:,~· .. ~-. 

tionsarbei ten ein reduzierter Ausbau' ,der Tnherortsstrecke auf. Das 

Projekt umfasst eine .6 .00 m breite. :lf.ahrpah.n, die. Kqr;rekt\lr q.~:r:: 
. . . . ' . ~ • : . . . . ·' . .. '. 1./. : ' ~- ' ~ .. . ~ 

SJifassenkurve beim J;tes.taurant "Wald~gg11 sowie einen 1.00 11)\breiten 

Gehweg auf der No:r:dsei te. de_r Strasse. . ... 
. ' ... · :·,·: 

Um die notwendigen Projektunterlagen zu erarbeitenrimd den:für den 

Strassenausbau erforderlichen Laihdbedarf sicherzust.e.l:len, hat das 

Bau-Departement auf Grund vOn§ ilbis des kantonalen Gesetze's:über 

das Bauwesen einen entsprechenden st·ra·ssen""- und Bäulinienplan ausge-

( fertigt. Die öffentliche Planauflage erfolgtein der Zeit vom 20 • 

. Januar - .20. Fe'Qruar 197:5. :im alten Schulbaus in G(Urlzgen, beim Ammann

amt in _Boningen und beim J(r~eisb~U?-1Ut }I in Olten. Inner:t ~~r gesetz

lichen Frist gingen sieben Einsprach.e!l ei:q.p. Einsprecher si:n,d: 

1. Karnber-Wyss Josef, Landwirt;: .Boningen· 

2 • LaD:Z F;r;i tz, Händ,ler, .. Allmend. 63, . (}unzgen . 
. ' ' . . . . . . ~-·· . 

3. D:r:äyer Heinrich,. B~tr.~_ebsl?i t~r, Allmend_ 80 ,. ,G:unzgen 
' . . ~ . . . . . . . . . . . : ~ .~ ' . . . .• ' . . . . . . . ' 

4. Theiler Alois, Allmend 61, Gunzgen 

5 .• ·walser Rene;·. Mebiil3.riiker,' Alllii~nd., · Gunzgen 

6. Grütter Mathiicie·~: Allnlehd · 84/''&Un.zgen 
vertreten durch ihren Sohn Grütter Werner, 

7. Wicker Fritz, Reinacherstrasse 280, Basel 

23 066 - 192 000 - 1973 

Allmend 84, Gunzgen 
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Beamte des Bau-Departementes führten am 17. März 1975 in Gunzgen und 

in Boningen im Beisein von Gemeindevertretern die Einspracheverhand

).ung.e:n durch. 

II. 

Die Einsprecher sind Grundeigentümer in dem durch den Plan berührten 

'Gebiet der Gemeinden Gunzgen un~ Boningen. Die Einsprachen wurden 

fristgerecht eingereicht, weshalb auf. sie einzutreten ist. 

III. 

Der Regierungsrat stellt fest und zieht in Erwägung,: 

Einsprache Nr. 1: Wys's-~K~ünber ·Josef, ·Landwirt, Boningen 
Eigentü,mer von GBBon:Lp;genl'ifr •. 91 

( 

Herr ·wyss ist mit dem·Ausbauprojekt eü):v-erstanden,'··werin das Sti-as

sentrasse im Gebiet der 'Kurve etwas gegen das Re~taurant ;:;:"Waldegg" 

verschoben werde, so dass sein ·Grundstück' weniger beanspru6J:lt ·werden 

. müsse. Bei .. der Land~.btretung sei aus (}ründen der· ~-~wirtsohaf'tung 

die Abparzellier~g _so vorzunehmen, . da~s · e.ine ger13,de Linie. entstehe, 

. sodass d,er Grenzv~rlauf. im südwestlichen Teil des. G;rundstückes mit 

. dem neuen Strassenrand nicht iden-tisch. sein sollte. Dies.en: Begehren 

kann entsprocherl:• WE;rdep: .. 

-Im wei tern soll die Frage ·eines allfälligen-Realel:-satzes-·~itri Rahmen 
. . 

des'laufen:den Güterzusammenlegungsverfahrens geprüft werden (analog 

Fälle: Schenker und: Fahrer) , ... '.wobei .:begre-iflicherweise keine verbind

lichen Zusicherungen möglich s,in~ ~-·· 

Ueber die Anpassungen, Laridabtretung:; ··die Amtsd~1reiberei..;. und Geo

meterkoste:n.:: wird· eine besonde·r~ Vereinbarung abgesbhlo-~se~~' 
,-;- .. · 

( 

Herr Wyss hat hierauf seine ~inspr~che zurückgezogen~ sie kann daher 
. ---

als durch Rückzug erledigt, apgesohrieben werden. 
·.- ~ _;· .: ··': ·:-_.' . - . - . ·-:. · .. -. . . '. . 

· .. .'·\. 
··:-·-· ,._. .. · ,._. 

, .. ;" . i : .' ~- :. 

1. 
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Einsprachen Nr. 2 ~ 6: 
' . ·- :- ... '~ . ' 

· ·.· Nr. 2: Lanz Fri tz, Ej_gentümer von GB Gunzgen Nr. 337 und 339 

Nr. }: ·nräyer ·Heinrich, Eigentümer von GB Gunzgen Nr. 342 

Nr. 4: Theiler Alois, Eigentümer von GB Gunzgen Nr. 336 

Nr. 5~ Walser Rene, Eigentümer von GB Gunzgen Nr. 338 

Nr. 6~ Grütter Mathilde, Eigentümerin von GB Nr. 343 

Die Einsprachegründe sind im grossen und ganzen gleichlautend. Die 

Eigentümer wehren sich gegen die Erstellung eines Gehstreifens auf 

der Strassennordseite, vorab aus taktischen Ueberlegungen. Sie be-

( fürchten nämlich, dass bei einem Ausbau gemäss Auflageplan die pro

jektierte Umfahrungsstrasse iallenge·lassen und nicht mehr ausgeführt 

würde, vtas zur Folge hätte·;- dass sich . der unerwünschte,·. 'sehr immis

sionsreiche Kiesgrubenverkehr nach-wie vor ohne Unterlass mitten 

durch ihr Wohnquartier abwickeln würde. Wenn aber die Umfahrungs

strasse trotzdem immer noch aktuell sei, so sollte deren Ausbau 
' 

vorangetrieben werden. Eiri Ausbau der heutigen Allmen.d.ß..t:;r~_$se. in der 

vorgesehenen Form sei dann nicht mehr nötig; im Zuge der Einlegung 

einer Kanalisationsleitung werde sie entwässert und instandgestellt 

und würde dann als Gemeinde~ lind Quartiererschliessungsstrasse den 

Ansprüchen der Anlieger voll'und ganz genügen. 

Anlässlich der Einspracheverhandlungen wurden die Gründe, weshalb 

die Umfahrungsstrasse im heutigen Zeitpunkt nicht gebaut werden 

kann, bekanntgegeben. Ein sofortiger Ausbau dieser Strasse ist vor 

allem deshalb nicht möglich, v-reil'· 'sich zur Zeit die· Kiesausbeutung 

leider bis ins Trasse ·der geplanten: 'Strasse erstreckt; das Auffül

lungsmaterial muss sich zuerst setzen und verfestigen. Ueber den 

Ausbautermin können daher keine konkreten Angaben gemacht werden. 

Nachdem sich die Einsprecher und Grundeigentümer konsequent gegen 

die Anordnung eines Gehweges· auf--der--Nordsei te der Kantonsstrasse 

wehren und unter keinen,:Umst~n,Aen be;r-eit. sind, das erforderliche 

· Land abzutre-ten,· soll·,auf die ·~11sführ~g eines solchen Projektes 

verzichtet werden. Im B.er~_i9:P.e. des .Wobn_quar_tiers werde?,,.-~ediglich 

eine Entwässerung der Kantonsstrasse sowie die notwendigen Anpas-



- -- 4 

. . . 

sungen und Instandstellungsarbei ten nach Verlegurig···de's-'··gemeinde-

eigenen:Kanali..sationsstranges vorgenonirrien. Nachdem nun der G-ehweg 

nicht:-·ausgeführt wird, kann· die Baulini.e. auf -der· Nordseite d·er 

Strasse· entsprechend nach Süden verleg:t w~erden; ·so:rni t · beträg-t ;der 

Baulinienabstand beidseitig der Kantonss-trasse .je -6.00 m. Wo- es sich 

als notwendig erwies, wurden bei einigen Gebäulichkeiten Vorbal.,l

linien angeordnet, damit in üblicher Weise allfällige Umbauten 

innerhalb der bestehenden Gebäudegrundrisse ohne Näherbaureve-rs 

ausgeführt werden können·. Der Auflageplan wurde in diesem Sirnie ab

geänd.ert. 

Gestützt auf _diese neuen Disposition,en v.p.d Zusicherung~n, die_nun 

im Auflageplan be;rü~ksichtigt wurö e.~, haqen. die G-rundeigent_ünter 

ihre Einspra.chen zurückgezogen; ::üe können d~her als d:u,rch. Rückzug 
' ·.' ' . 

erl,,edigt und auch weil denselben entsprochen, abgeschr.ieben .werden. 

Einsprache Nr. 7 ~ Wicker Fri tz , __ .. Basel .. 
Eigentümer von GB Gunzg.en Nr. 341 

.. ,.-... · .. r 

Nach ;Erlfiuterung des !uflageproj ektes und Auslmnftertei;l'P-Il-g Uber 

alle damit zusammenhängendenFragen ~urch den Vert:reter.cif:l~ Bau

Departementes, hat Her;r Wicker .seine Einsp:r;.?-che z1.1rückg~z()gen; 

sie kann somit als erledigt abgeschrieben werden. 
;:· ::-; 

IV. 

Das Planverfahren: wurde. ordnungsgernäss durchgeführt. Gegen den Plan 

selbst. sind keine technischen Einwendungen zu.erheben. Der vorlie

gende Strassen- und Baulinienplan .ist dane;r zu genehmigen. 

Es wird 

beschlossen~ · 

1. Der Strassen- und Baulinienplari.PGunzgerAllmend" auf Gemeinde

gebiet von Gunzgen und Bdningen (abgeändert auf Gri.lrid der Ein-

sprachenNr. 1:.... 6), wird genehmigt. . ; : . .-· 

. ' ., ~ -

( 

( 
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2. Vom Rückzug sämtlicher Einsprachen wird zustimmend Kenntnis ge-

nommen. 

3. Für den Fall, dass mit den betreffenden Grundeigentümern über 

den Erwerb des für den Strassenausbau gernäss Plan erforderlichen 

Landes keine gütliche Einigung zustande kommen sollte, wird das 

Expropriationsverfahren eingeleitet; das Bau-Departement wird 

mit dem Vollzug beauftragt. 

Der Staatsschreiber~ 

Bau-Departement (3) fr/k 

Kant. Tiefbauamt (5) mit 2 genehmigten Plänen 

Kant. Amt für Raumplanung (2) mit 1 genehmigten Plan 

Kreisbauamt II, 4600 Olten(2) mit 1 genehmigten Plan 

Ammannamt der Einwohnergemeinde 4617 Gunzgen (2) 
mit 1 genehmigten Plan 

Ammannamt der Einwohnergemeinde 4618 Boningen(2) 
mit 1 genehmigten Plan 

Fritz Schürch, Präsident Kant. Schätzungskommission, 4657 Dulliken 

Amtsblatt (Publikation der Genehmigung) 

EINSCHREIBEN an: 

Kamber-Wyss Josef, Landlivirt, 4618 Boningen 

Lanz Fritz, Händler, Allmend 63, 4617 Gunzgen 

Dräyer Heinrich, Betriebsleiter, Allmend 80, 4617 Gunzgen 

Theiler Alois, Allmend 61, 4617 Gunzgen 

Walser Rene, Mechaniker, Allmend, 4617 Gunzgen 

Grütter Werner, Allmend 84, 4617 Gunzgen 

Wicker Fritz, Reinacherstrasse 280, 4053 Basel 
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